IKUICA | Group

Grundsatzerklarung zur Achtung und
Wahrung von Menschenrechten

KUKA SWISSLOG Ve ROSE Qibid.  ytranslogic




KUKA Group Grundsatzerklarung zur Achtung und Wahrung von Menschenrechten

Grundhaltung und Geltungsbereich 3

Relevante Menschenrechtsthemen und
potenziell betroffene Personengruppen A

Inhaltsverzeichnis

Ansatz und Mafdnahmen zur Umsetzung
menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten 5



KUKA Group Grundsatzerklarung zur Achtung u

'd Wahrung von Menschenrechten

Grundhaltung und
Geltungsbereich

KUKA ist einer der international fihrenden Automatisie-
rungsspezialisten weltweit und unterstitzt seine Kunden
bei der ganzheitlichen Optimierung ihrer Wertschopfung
mit umfassendem Automatisierungs- und Digitalisierungs-
Know-how. Durch die Aufteilung unseres operativen
Geschifts in die sechs Segmente KUKA Systems, KUKA
Robotics, Swisslog, Swisslog Healthcare, China und Digital
fokussieren wir uns auf unsere Kunden. Die Holding-Funk-
tionen werden geblndelt im Segment Corporate Functions,
das im Wesentlichen die KUKA Gruppe enthdlt.

Als international fiihrender Automatisierungsspezialist

ist sich KUKA seiner Verantwortung fiir menschenrecht-
liche Sorgfaltspflichten bewusst. Wir verpflichten uns, die
grundlegenden und international anerkannten Menschen-
rechte zu achten, sowie deren Schutz und Einhaltung zu
unterstltzen. Unser Ziel ist es, menschenrechtsbezogene
Risiken vorzubeugen und Verletzungen zu minimieren oder
zu beenden. Diese Grundsatzerklarung zur Achtung und
Wahrung von Menschenrechten ist fir alle Beschaftigten
im KUKA Konzern sowie in allen von KUKA kontrollierten
Gesellschaften verbindlich.

Wir stellen uns dieser Verantwortung, indem wir Maf3-
nahmen ergreifen, um die Arbeitsbedingungen in unseren
Lieferketten zu verbessern. Von unseren Lieferanten
erwarten wir, dass sie sich zur Achtung der Menschen-
rechte bekennen und sich zur Einhaltung angemessener

Sorgfaltsprozesse verpflichten. Unsere Erwartungen an
unsere Geschaftspartner haben wir im ,Verhaltenskodex fir
Geschaftspartner zusammengefasst. Der Erfolg unserer
Mafnahmen beruht mafgeblich auf unserem Einflussver-
mogen in den Lieferketten. Im eigenen Geschéftsbereich
haben wir unsere Erwartungen an unsere Mitarbeitenden
klar formuliert. Wir haben uns konzernweit giiltige Ver-
haltensstandards gesetzt, sowie verbindliche Regeln
geschaffen, die von allen Mitarbeitenden im Konzern gelebt
werden sollen. Dabei richten wir unser unternehmerisches
Handeln an den international anerkannten Leitprinzipien
flr Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen
aus und setzen somit die Anforderungen des Gesetzes Uiber
die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten
(,Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz®) um. Dariber hinaus
beruhen unser Verstidndnis und unsere menschenrecht-
liche Sorgfaltsprozesse auf den folgenden internationalen
Standards:

» Allgemeine Erklarung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen

» Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO) mit ihren finf Grundprinzipien zu Vereini-
gungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen, der
Beseitigung von Zwangs- und Kinderarbeit, dem Verbot
der Diskriminierung in Beschéaftigung und Beruf sowie
dem Arbeitsschutz und der Arbeitssicherheit

» OECD-Leitsatze fir multinationale Unternehmen
(,LOECD Guidelines for Multinational Enterprises®)

Wir orientieren uns auf3erdem an den UN-Zielen fir Nach-
haltige Entwicklung (,Sustainable Development Goals®, im
Folgenden ,SDGs®). Von den fir KUKA wesentlichen SDGs

wurden finf als elementar in Bezug auf unsere menschen-
rechtlichen Sorgfaltspflichten identifiziert:

Hochwertige Bildung (SDG 4)

Menschenwdirdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
(SDG 8)

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)

Weniger Ungleichheiten (SDG 10)

Nachhaltige /r Konsum und Produktion (SDG 12)

MaRnahmen zum Klimaschutz (SDG 13)

In unserem Verhaltenskodex sowie in unserem Corporate
Compliance Handbuch stellen wir unsere Erwartungen an

alle Beschaftigten im KUKA Konzern klar dar und geben
auch grundlegende Handlungsempfehlungen vor. Unsere
Beschaftigten missen sich mit dem Inhalt beider Doku-
mente vertraut machen und sie einhalten.


https://www.kuka.com/-/media/kuka-corporate/documents/about-kuka/code-of-conduct-and-declaration-of-principles/verhaltenskodex-fuer-geschaeftspartner-de.pdf?rev=088b7ece75ad42d1ab26e71e4dcba3b8&hash=AE71CED5C4D1ECAEF494CC55F0AB2412
https://www.kuka.com/-/media/kuka-corporate/documents/about-kuka/code-of-conduct-and-declaration-of-principles/verhaltenskodex-fuer-geschaeftspartner-de.pdf?rev=088b7ece75ad42d1ab26e71e4dcba3b8&hash=AE71CED5C4D1ECAEF494CC55F0AB2412
https://www.kuka.com/-/media/kuka-corporate/documents/about-kuka/code-of-conduct-and-declaration-of-principles/kuka-verhaltenskodex-de.pdf?rev=b43d3f0023f94642b71a4fff74a92fe3&hash=54C70B24D993ADC094ED21452B93EBF9
https://www.kuka.com/de-de/unternehmen/%C3%BCber-kuka/corporate-compliance/corporate-compliance-bei-kuka
https://www.kuka.com/de-de/unternehmen/%C3%BCber-kuka/corporate-compliance/corporate-compliance-bei-kuka
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Relevante Menschenrechtsthemen
und potenziell betroffene
Personengruppen

Wir bekennen uns zur Achtung der international anerkann-
ten Menschenrechte und legen dabei den Fokus auf unsere
menschen- und umweltrechtlichen Sorgfaltsprozesse.

Mit Hilfe einer jahrlichen Risikoanalyse identifizieren wir
(potenzielle) Risiken, die direkt oder indirekt durch unsere
Geschaftsaktivitaten an unseren Standorten und in unseren
globalen Liefer- und Wertschopfungsketten entstehen und
sich negativ auf Mensch und Umwelt auswirken. In einer
Konzernrichtlinie wurden konkrete Anforderungen an ein
Risikomanagementsystem in den weltweiten Einkaufs-
abteilungen definiert. Dazu zahlt die Durchfiihrung einer
jahrlichen und anlassbezogenen Risikoanalyse sowie die
Ergreifung von Praventiv- und Abhilfemafnahmen. Die
Risikoanalyse liefert Hinweise auf mégliche zukinftige
Ereignisse. Basierend auf den Ergebnissen der Risikoanalyse
ergreift KUKA (zusatzliche) praventive Madnahmen zur
Vermeidung und Vorbeugung menschenrechtlicher Risiken
im eigenen Geschaftsbereich und bei den unmittelbaren
Zulieferern. Wenn Verstofe identifiziert oder gemeldet
werden, mUssen geeignete Abhilfemafinahmen eingeleitet
werden.

In unserer globalen Wertschopfungskette kénnen Risiken
bestehen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang

mit unseren Geschéftsaktivitdten stehen und negative Aus-
wirkungen auf Menschen und Umwelt haben kénnten.

In unserem eigenen Geschéftsbereich als auch in unserer
Wertschopfungskette sehen wir Risikofaktoren ins-
besondere beim Arbeitsschutz und Schutz vor Gesundheits-
gefahren, den Arbeitsbedingungen und Diskriminierung.

Entlang unserer globalen Liefer- und Wertschépfungsketten
konnten davon insbesondere folgende Personengruppen
gefahrdet sein:

» Eigene Mitarbeitende weltweit

» Mitarbeitende von Geschaftspartnern insbesondere
in unserer Lieferkette

» Personengruppen mit mittelbarer Verbindung zu
unserer Lieferkette (z.B. lokale Gemeinschaften wie
Anwohner in der Ndhe unserer Standorte)

In unserem Verhaltenskodex flr Mitarbeitende als auch
im Verhaltenskodex flir Geschéftspartner haben wir zu
den oben genannten Risiken die wichtigsten Grundsatze
zusammengefasst:

Arbeitsschutz und Schutz vor
Gesundheitsgefahren

Das allgemeine Bewusstsein fir Arbeitssicherheit schitzt
nicht nur die Gesundheit der Mitarbeitenden, sondern
beeinflusst auch den unternehmerischen Erfolg. Aus die-
sem Grund haben fiir uns die Arbeitssicherheit, der Schutz
und die Férderung der Gesundheit unserer Mitarbeitenden
hochste Prioritdt. Wir fordern gute Arbeitsbedingungen
und verpflichten uns zur Achtung international anerkannter
Menschenrechte. Unser Ziel ist, betriebsbedingte Unfalle
und Erkrankungen zu vermeiden.

Deswegen halten wir uns weltweit an geltende Arbeits-
schutzgesetze, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
und begrenzen so Arbeitsunfélle und Gesundheitsschaden
bestmoglicht. Hohe Sicherheitsstandards gelten bei allen
Tatigkeiten im Unternehmen. Dazu zéhlen die geeignete
Arbeitsplatzgestaltung und die Bereitstellung von geeig-
neter personlicher Schutzausristung. Wir vermeiden
Unfille und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren, indem
wir praventive Kontrollen, Notfallmafnahmen, ein Unfall-
meldesystem und weitere Mafsnahmen wie zum Beispiel
zum Brand- und Katastrophenschutz implementieren, um
uns kontinuierlich zu verbessern. Unsere Beschaftigten wer-
den ausreichend geschult und entsprechend unterwiesen.
In die Belange zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
beziehen wir die Mitarbeitenden und, wo vorhanden, deren
Vertreterinnen und Vertreter mit ein.


https://www.kuka.com/-/media/kuka-corporate/documents/about-kuka/code-of-conduct-and-declaration-of-principles/kuka-verhaltenskodex-de.pdf?rev=b43d3f0023f94642b71a4fff74a92fe3&hash=54C70B24D993ADC094ED21452B93EBF9
https://www.kuka.com/-/media/kuka-corporate/documents/about-kuka/code-of-conduct-and-declaration-of-principles/verhaltenskodex-fuer-geschaeftspartner-de.pdf?rev=088b7ece75ad42d1ab26e71e4dcba3b8&hash=AE71CED5C4D1ECAEF494CC55F0AB2412
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Faire Vergltung

Eine faire Bezahlung ist ein Zeichen der Wertschatzung
und motiviert Mitarbeitende. Wir achten darauf, dass

es in unserem Vergitungssystem keine Unterscheidung
nach Geschlechtern gibt, denn die Gleichbehandlung

aller schlieft ein, allein nach Leistung und Kompetenz

zu vergiten. Unsere Mitarbeitenden erhalten faire Lohne
und Gehélter. Wir halten selbstverstandlich die jeweils
gesetzlichen Mindestlohnbestimmungen sowie die ggf.
bestehenden Tarifvertrage ein?. Wenn keine gesetzlichen
oder tarifvertraglichen Regelungen vorliegen, orientieren
wir uns an den branchenspezifischen und ortstblichen Ver-
gltungen, um unseren Mitarbeitenden und ihren Familien
einen angemessenen Lebensstandard zu sichern. Unsere
Beschéftigten werden klar, detailliert und regelmaRig tber
die Zusammensetzung ihres Arbeitsentgeltes informiert.

Schutz vor Diskriminierung

Die Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden gehort zu
unseren Grundwerten. Wir fordern Gleichberechtigung,
Chancengerechtigkeit und tolerieren keine Diskriminie-
rungen?. Alle Mitarbeitenden werden wertgeschatzt und
dirfen nicht aufgrund der ethnischen Zugehorigkeit

oder Geschichte, der sozialen Herkunft, des Geschlechts,
religiosen Auffassung oder der Weltanschauung, des Alters,
der politischen Meinung, einer korperlichen oder geistigen
Behinderung oder der sexuellen Orientierung benachtei-
ligt werden. Vielfalt ist ein wichtiger Erfolgsfaktor fir ein
internationales Unternehmen wie KUKA. Wir behandeln
unsere Mitarbeitenden respektvoll. Unsere Mitarbeitenden
sollen in einem gesunden, sicheren und fairen Umfeld
arbeiten, das von Toleranz und Akzeptanz gepragt und frei
von bewussten als auch unbewussten Vorurteilen ist.
Beldstigung sexueller und anderer Art sowie Mobbing in
allen Formen werden nicht toleriert. Privatsphare und
Wirde des anderen missen jederzeit respektiert werden.
Die Auswahl, Einstellung und Férderung unserer Mit-
arbeitenden erfolgen auf der Grundlage ihrer Qualifikation
und ihrer Fahigkeiten.

Ansatz und Mafdnahmen zur
Umsetzung menschenrechtlicher
Sorgfaltspflichten

Praventive Mafsnahmen zur Verhinderung von Verstofien
sind Uber unser Corporate Compliance Programm fest ver-
ankert. Mit unserem Compliance Management System und
unseren internen Richtlinien wollen wir sicherstellen, dass
KUKA durch seine Geschaftstatigkeit keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf die Menschenrechte verursacht, zulasst oder
sich an Menschenrechtsverletzungen beteiligt. Dazu werden
unser Corporate Compliance Programm und die Richtlinien
regelmafig Gberprift und bei Bedarf aktualisiert. Bei Rechts-
verstdfien drohen nicht nur KUKA als Unternehmen negative
Folgen. Fir unsere Mitarbeitenden kénnen falsche Verhal-
tensweisen ebenfalls zu schwerwiegenden rechtlichen Kon-
sequenzen fiihren. Verdachtsfalle oder Compliance-Verstofe
koénnen uns dber unser Meldesystem mitgeteilt werden.
Eingehende Beschwerden werden sorgfaltig geprift und
bewertet. Bei Verstéf3en werden angemessene Abhilfemafs-
nahmen ergriffen.



https://www.kuka.com/de-de/unternehmen/%C3%BCber-kuka/corporate-compliance/corporate-compliance-bei-kuka
https://www.kuka.com/integrity
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Daher sensibilisieren wir unsere Mitarbeitende durch regel-
mafige Compliance Schulungen fir die Einhaltung men-
schenrechtlicher Prinzipien in ihrem operativen Handeln. Die
Trainingsmafinahmen werden in unterschiedlichen Formaten
angeboten. Hierzu zahlen unter anderem computergestiitzte
Lernmethoden (E-Learning) sowie bei Bedarf und anlass-
bezogen weltweite Prasenzschulungen zu ausgewahlten
Themen.

Unsere Anforderungen an unsere Mitarbeitenden haben wir
dazu ausfthrlich im Corporate Compliance Handbuch sowie
in unserem Verhaltenskodex beschrieben. Dariiber hinaus
verdeutlichen weitere interne Richtlinien wie zum Beispiel die
Richtlinie zum Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz die
Grundlagen fir verantwortungsvolles Verhalten. Von unseren
Flhrungskréften erwarten wir, dass sie unsere Grundwerte
vorleben und férdern. Denn die Wahrung der Menschenrechte
ist grundlegend firr unsere weltweiten Geschaftstatigkeiten.

Sorgfaltspflichten in der Lieferkette

Genauso erwarten wir von unseren Lieferanten die Achtung
der international anerkannten Menschenrechte und fordern
sie auf, unsere Standards zu Menschenrechten einzuhalten.
Dazu arbeitet KUKA mit einem verbindlichen Verhaltens-
kodex flir Geschéftspartner (,Code of Conduct for Business
Partner®), dessen Vereinbarung durch die Einkaufsverant-
wortlichen sichergestellt werden muss.

Der Verhaltenskodex fiir Geschaftspartner richtet sich

an den Unternehmenswerten von KUKA aus und enthalt
unter anderem die Forderung von Menschenrechten

inklusiv guten Arbeitsbedingungen sowie die Schonung

der Umwelt. Weitere wesentliche Bestandteile umfassen die
Einhaltung und Weitergabe von Inhalten des Verhaltenskodex
durch Lieferanten an deren Sublieferanten.

Neue Lieferanten durchlaufen einen jeweils segmentspe-
zifischen Onboarding-Prozess. Darliber hinaus fordern

wir entweder (iber eigens entwickelte Fragebdgen weitere
Details an oder nutzen dafr eine Online-Plattform. Falls
dartber oder im Rahmen unserer jéhrlichen Risikoanalyse
Auffalligkeiten festgestellt werden, unternehmen wir weitere
Schritte, indem wir mit dem Lieferanten ins Gesprach gehen
und auch Auditierungen im Rahmen von Lieferantenaudits
vor Ort durchfthren.

Verantwortlichkeiten

Fir die Wahrung und Einhaltung der Sorgfaltspflichten
haben wir klare Verantwortlichkeiten definiert. Fiir die
Einhaltung sind jeweils die Fachbereiche in den Segmenten
verantwortlich. Darlber hinaus hat KUKA ein Menschen-
rechts-Committee eingerichtet, in dem jedes Segment
mit mindestens einem Human Rights Officer vertreten ist.
Die Human Rights Officer sind die Ansprechpartner fr
menschenrechtliche Themen innerhalb ihres Segments.
Zusammen mit je einer verantwortlichen Person aus dem
Risikomanagemen, Diversity sowie Corporate Sustaina-
bility bilden die Human Rights Officer das Human Rights

Committee. Das Committee ist unter anderem fir die
Uberpriifung der Einhaltung zustiandig und tagt mindestens
einmal pro Jahr. Die Gesamtverantwortung fiir menschen-
rechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten liegt beim
Vorstand der KUKA Gruppe.

Wirksamkeitskontrolle

Wir werden mindestens einmal jéhrlich sowie anlassbezogen
Uberprufen, wie wirkungsvoll unsere Prozesse und unser
Hinweisgebersystem hinsichtlich der Verhinderung von
Menschenrechtsverletzungen sind, indem wir zum

Beispiel die Anzahl an gemeldeten Beschwerden prifen.

In unserer Wertschopfungskette prifen wir die Effektivitat
von Manahmen durch Lieferantenbewertungen sowie
gegebenenfalls durch ergdnzende Lieferantenaudits.

Beschwerdemechanismus

Wir lehnen jede Form von Menschenrechtsverletzungen ab.
Fir uns ist ein angemessenes und wirksames Beschwerde-
management daher ein wichtiger Bestandteil unserer Sorg-
faltsprozesse. Verdachtsfalle und Verstofee konnen tber
das Compliance Beschwerdeverfahren bei KUKA gemeldet
und Abhilfe eingefordert werden. Dafir stehen den Stake-
holdergruppen verschiedene Kommunikationskanale zur
Verfligung. Unsere Stakeholder kdnnen entweder einen
Compliance Officer kontaktieren oder ihre Anliegen anonym
iber eine webbasierte Plattform oder einem Ombuds-
mann mitteilen, der nicht im Unternehmen beschéftigt und



https://www.kuka.com/de-de/unternehmen/nachhaltigkeit/berichte,-grundsätze,-zertifikate
https://www.kuka.com/de-de/unternehmen/nachhaltigkeit/berichte,-grundsätze,-zertifikate
https://www.kuka.com/integrity
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somit unabhangig ist. Mitarbeitende haben zusétzlich die
Méglichkeit, ihren Vorgesetzten oder die Personalabteilung
zu kontaktieren.

Berichterstattung

Wir berichten offen sowohl Gber die Belange unserer
Mitarbeitenden als auch dber die Beziehungen zu unseren
Lieferanten und anderen Stakeholdern. Die Beachtung von
Risiken im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen
ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Sorgfaltspflicht.
Darlber hinaus informieren wir Gber unseren Fortschritt zur
Wahrung von Menschenrechten und fairen Arbeitsbedingun-
gen im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsberichts.

Mérz 2026 KUKA Vorstand
%M
Christoph|Schell Alexander Tan Dr. Hui Zhang
Vorstandsvorsitzender  Vorstand Finanzen  Chief
und Controlling Technology

Officer

* |LO-Konvention Nr. 155 und 187
2 |LO-Konvention Nr. 111
* |LO-Konvention Nr. 100



